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einen Eid, die Verfassung des Königreichs fest und unverbrüchlich zu halten und in
Ubereinstimmung mit derselben und den Gesetzen zu regieren.

Bis zu dieser Eidesleistung bleibt in jedem Falle das bestehende gesamte Staats-
Ministerium für alle Regierungshandlungen verantwortlich.

Art. 59. Dem Kronsideikommißfonds verbleibt die durch das Gesetz vom 17. Januar
1820 auf die Einkünfte der Domänen und Forsten angewiesene Rente (2500000 Thlr.)

Titel IV. Von den Ministern.
Art. 60. Die Minister sowie die zu ihrer Vertretung abgeordneten Staatsbeamten

haben Zutritt zu jeder Kammer und müssen auf ihr Verlangen zn jeder Zeit gehört
werden.

Jede Kammer kann die Gegenwart der Minister verlangen.
Die Minister haben in einer oder der anderen Kammer nur dann Stimmrecht,

wenn sie Mitglieder derselben sind.
Art. 61. Die Minister können durch Beschluß einer Kammer wegen des Verbrechens

der Verfassungsverletzung, der Bestechung und des Verrats angeklagt werden.

Titel V. Von den Kammern.

Art. 62. Die gesetzgebende Gewalt wird gemeinschaftlich durch den König und
durch zwei Kammern ausgeübt.

2)ie Übereinstimmung des Königs und beider Kammern ist zu jedem Gesetze er-
forderlich.

Finanzgesetzentwürfe und Staatshaushaltsetats werden zuerst der zweiten Kammer
vorgelegt; letztere werden von der ersten Kammer im ganzen angenommen oder abgelehnt.

Die erste Kammer wird fortan das Herrenhaus, die zweite Kammer das Haus
der Abgeordneten genannt.

Art. 63. Nur in dem Falle, wenn die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit
oder die Beseitigung eines ungewöhnlichen Notstandes es dringend erfordert, können,
insofern die Kammern nicht versammelt sind, unter Verantwortlichkeit des gesamten
Staatsministeriums Verordnungen, die der Verfassung nicht zuwiderlausen, mit Gesetzes-
fraft erlassen werden. Dieselben sind aber den Kammern bei ihrem nächsten Zusammen-
tritt zur Genehmigung sofort vorzulegen.

Art. 64. Dem Könige sowie jeder Kammer steht das Recht zu, Gesetze vorzuschlagen.
Gesetzesvorschläge, welche durch eine der Kammern oder den König verworfen wor-

den find, können in derselben Sitzungsperiode nicht wieder vorgebracht werden.
Art. 65. Die erste Kammer wird durch königliche Anordnung gebildet, welche

nur durch ein mit Zustimmung der Kammern zu erlassendes Gesetz abgeändert werden kann.
Die erste Kammer wird zusammengesetzt aus Mitgliedern, welche der König mit

erblicher Berechtigung oder auf Lebenszeit beruft.
Art. 69. Die zweite Kammer besteht aus 433 Mitgliedern. Die Wahlbezirke

werden durch das Gesetz festgestellt. Sie können aus einem oder mehreren Kreisen oder
aus einer oder mehreren der größeren Städte bestehen.

Art. 70. Jeder Preuße, welcher das 25. Lebensjahr vollendet hat und in der Ge¬
meinde, in welcher er seinen Wohnsitz hat, die Befähigung zu den Gemeindewahlen be-
sitzt, ist stimmberechtigter Urwähler.

Art. 71. Auf jede Vollzahl von 250 Seelen der Bevölkerung ist ein Wahlmann
zu wählen. Die Urwähler werden nach Maßgabe der von ihnen zu entrichtenden direkten


